
Das Einvernehmen zu dem am 13.09.2022 vollständig eingereichten Bauantrag 
für die Erweiterung eines Lebensmittelmarktes auf einer Fläche der Gemarkung 

Meckenheim, Flur 9, Flurstücke Nrn. 4854,4859, 5585, 5586, 5588 und 5675, 
Hermann Ehlers Weg 7 in 53340 Meckenheim einschließlich Befreiungsantrag 

gem. § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Überschreitungen der 
festgesetzten Baugrenze um ca. 3,69 m durch die die geplante Erweiterung des 
Verkaufsraumes und um ca. 2,0 qm durch den geplanten neuen Eingangsbereich 

wird erteilt. 
 

 


